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 Antwort
 der  Bundesregierung

 auf  die  Kleine  Anfrage  der  Abgeordneten  Undine  Kurth  (Quedlinburg),
 Cornelia  Behm,  Ulrike  Höfken,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 –  Drucksache  17/1672  –

 Strenger  Schutz  von  Arten,  für  die  Deutschland  in  besonderem  Maße
 verantwortlich  ist

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Im  Rahmen  der  Beratungen  über  das  Umweltgesetzbuch  hat  das  Bundesminis-
 terium  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  (BMU)  Ende  2007  den
 Entwurf  einer  Liste  mit  Arten  vorgelegt,  die  „in  ihrem  Bestand  gefährdet  sind
 und  für  die  die  Bundesrepublik  Deutschland  in  hohem  Maße  verantwortlich  ist“
 (im  Weiteren:  „die  genannte  Entwurfsliste“  –  Angabe  des  Ministeriums  für  Um-
 welt,  Naturschutz  und  Verkehr  Baden-Württemberg  –  MUNV  BW  –  in  der  Ant-
 wort  vom  15.  April  2010,  Aktenzeichen  26-0141.5,  auf  den  Antrag  der  Abge-
 ordneten  Dr.  Gisela  Splett  u.  a.  GRÜNE  „Schutz  der  Verantwortungsarten“  –
 Drucksache  14/6108).  Diese  genannte  Entwurfsliste  sollte  eine  Rechtsverord-
 nung  gemäß  §  54  Absatz  2  des  Bundesnaturschutzgesetzes  (BNatSchG)  vorbe-
 reiten.  Ein  Entwurf  dieser  Rechtsverordnung  wurde  bislang  nicht  vorgelegt.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Der  in  der  16.  Legislaturperiode  vorgelegte  Entwurf  eines  Dritten  Buches  Um-
 weltgesetzbuch  –  Naturschutz  und  Landschaftspflege  –  (E-UGB  III)  hatte  in  §  54
 Absatz  1  Nummer  2  ermächtigt,  u.  a.  auch  solche  Arten  unter  besonderen  Schutz
 zu  stellen,  die  in  ihrem  Bestand  gefährdet  sind  und  für  die  die  Bundesrepublik
 Deutschland  in  hohem  Maße  verantwortlich  ist.  Diese  Ermächtigungsgrundlage
 ist  in  §  54  Absatz  1  Nummer  2  des  Gesetzes  zur  Neuregelung  des  Rechts  des  Na-
 turschutzes  und  der  Landschaftspflege  vom  29.  Juli  2009  (BGBl.  I  vom  6.  Au-
 gust  2009;  BNatSchG)  übernommen  worden.  Der  Entwurf  des  UGB  III  hatte  in
 §  54  Absatz  2  Nummer  2  ferner  ermächtigt,  u.  a.  solche  Tier-  und  Pflanzenarten
 unter  strengen  Schutz  zu  stellen,  für  die  die  Bundesrepublik  Deutschland  in  be-
 sonders  hohem  Maße  verantwortlich  ist.  Auch  diese  Ermächtigungsgrundlage  ist
 in  §  54  Absatz  2  Nummer  2  BNatSchG  übernommen  worden.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reak-
 torsicherheit  vom  20.  Mai  2010  übermittelt.
 Die  Drucksache  enthält  zusätzlich  –  in  kleinerer  Schrifttype  –  den  Fragetext.
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1.  Welche  Arten  wurden  in  die  genannte  Entwurfsliste  des  BMU  aufgenom-
 men?

 Das  Bundesamt  für  Naturschutz  (BfN)  hatte  eine  erste  Entwurfsliste  von  Arten
 (Anlage  1)  erarbeitet  und  dabei  die  Gefährdungskategorien  1  bis  3  der  Roten
 Listen  Deutschland  sowie  die  Verantwortlichkeit  (nach  Gruttke  et.  al.  2004)  zu-
 grunde  gelegt.  Diese  Liste  wurde  den  beteiligten  Bundesressorts  und  den  Bun-
 desländern  seinerzeit  als  ergänzende  Information  zur  Verfügung  gestellt.

 2.  Wer  hat  die  genannte  Entwurfsliste  erarbeitet,  und  nach  welchen  Kriterien
 wurden  die  einzelnen  Arten  auf  diese  Entwurfsliste  gesetzt?

 Siehe  Antwort  zu  Frage  1.

 3.  Auf  welche  Daten  zur  Bestandsgefährdung  und  zur  Verbreitung  von  Arten
 der  genannten  Entwurfsliste  stützt  sich  die  Bundesregierung  bei  der  Einstu-
 fung  als  so  genannte  Verantwortungsarten?

 In  welchen  Abständen  werden  diese  Daten  erhoben?

 Angaben  zur  Bestandsgefährdung  liefern  die  Roten  Listen  Pflanzen  (1996)  und
 Tiere  (1998)  als  bundesweit  abgestimmte  Fachgutachten.  Die  Verbreitung  und
 Bestandssituation  der  Arten  wird  als  eines  von  vier  Einstufungskriterien  von  den
 beteiligten  botanischen  und  zoologischen  Artenexperten  bewertet.  Die  Roten
 Listen  des  Bundes  werden  alle  zehn  bis  15  Jahre  neu  herausgegeben.  Die  fort-
 laufend  aktualisierte  Datenbank  FlorKart  des  BfN  stellt  für  alle  in  Deutschland
 wild  wachsenden  Farn-  und  Blütenpflanzen  deutschlandweite  Verbreitungsdaten
 bereit.

 4.  Ist  es  zutreffend,  dass  die  genannte  Entwurfsliste  derzeit  von  Seiten  des
 Bundes  geprüft  wird,  und  wenn  ja,  nach  welchen  Kriterien  erfolgt  diese
 Überprüfung?

 Wenn  nein,  warum  nicht?

 Die  genannte  Entwurfsliste  wird  derzeit  im  Bundesamt  für  Naturschutz  im
 Rahmen  von  Forschungs-  und  Entwicklungsvorhaben  überarbeitet.

 5.  Was  wird  die  Rechtsverordnung  gemäß  §  54  Absatz  2  BNatSchG  regeln,
 und  wann  wird  das  BMU  diese  vorlegen?

 Das  Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  (BMU)
 prüft  derzeit,  ob  und  in  welcher  Weise  von  den  veränderten  Ermächtigungs-
 grundlagen  in  §  54  BNatSchG  Gebrauch  gemacht  wird.

 6.  Wie  wird  das  BMU  die  Länder  in  die  fachliche  Abstimmung  der  Rechtsver-
 ordnung  einbeziehen,  und  trifft  die  Aussage  des  MUNV  BW  zu,  dass  eine
 fachliche  Abstimmung  der  genannten  Entwurfsliste  mit  den  Ländern  bis-
 lang  nicht  stattgefunden  hat?

 Wenn  ja,  warum  hat  diese  fachliche  Abstimmung  bislang  nicht  stattgefun-
 den?

 Die  in  Frage  1  genannte  Entwurfsliste  diente  zur  Erleichterung  der  damaligen
 Beratungen  und  zur  ersten  Orientierung  der  Bundesressorts  und  der  Länder;  sie
 wurde  seinerzeit  mit  diesen  nicht  abgestimmt.
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Sollte  das  BMU  die  Ermächtigung  in  Anspruch  nehmen,  würde  das  BMU  den
 Entwurf  einer  Verordnung  nach  §  54  BNatSchG  mit  den  Ländern  erörtern;
 Rechtsverordnungen  nach  §  54  Absatz  1  und  2  BNatSchG  bedürfen  der  Zustim-
 mung  des  Bundesrates.

 7.  Welche  rechtlichen  und  praktischen  Verbesserungen  würden  sich  für  den
 Schutz  der  in  §  54  Absatz  2  Nummer  1  und  2  BNatSchG  genannten  Arten
 ergeben,  wenn  diese  in  einer  Rechtsverordnung  „unter  strengen  Schutz“
 gestellt  würden?

 Die  Ermächtigungsgrundlage  des  §  54  Absatz  2  BNatSchG,  bestimmte,  beson-
 ders  geschützte  Arten  unter  strengen  Schutz  zu  stellen,  die  im  Inland  vom  Aus-
 sterben  bedroht  sind,  entspricht  im  Wesentlichen  der  vor  dem  Inkrafttreten  des
 BNatSchG  geltenden  Rechtslage.  Auf  Basis  des  früher  geltenden  §  52  Absatz  2
 BNatSchG  wurden  durch  §  1  Satz  2  der  Bundesartenschutzverordnung  vom
 16.  Februar  2005  (BGBl.  I  S.  258,  896;  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom
 29.  Juli  2009,  BGBl.  I  S.  2542)  Tier-  und  Pflanzenarten  unter  strengen  Schutz
 gestellt.

 Durch  die  neue  Ermächtigung,  auch  besonders  geschützte  Arten,  für  die  die  Bun-
 desrepublik  Deutschland  in  besonders  hohem  Maße  verantwortlich  ist,  unter
 strengen  Schutz  zu  stellen,  kann  der  Kreis  der  streng  geschützten  Arten  erweitert
 werden.  Für  diese  Artengruppe  würde  bei  Inanspruchnahme  dieser  Regelung
 dann  ebenfalls  die  Vorschriften  für  streng  geschützte  Arten  gelten.  Für  diese  gel-
 ten  die  für  besonders  geschützte  Tier-  und  Pflanzenarten  geltenden  Vorschriften
 nach  Maßgabe  folgender  Vorschriften:  §  37  Absatz  2  Satz  2,  §  44  Absatz  1
 Nummer  2,  Absatz  2  Nummer  1,  Absatz  3  Nummer  1,  §  45  Absatz  4,  5  Satz  2,
 §  46  Absatz  1  Nummer  2,  §  71  Absatz  2  und  4.

 8.  Welche  Anstrengungen  unternimmt  die  Bundesregierung,  um  den  Schutz
 der  in  §  54  Absatz  2  Nummer  1  und  2  BNatSchG  genannten  Arten  in  den
 Ländern  zu  unterstützen?

 Bei  den  aufgrund  der  bisherigen  Ermächtigungsgrundlagen  streng  geschützten
 Arten  hat  sich  aus  Sicht  des  Bundes  kein  spezieller  Unterstützungsbedarf  erge-
 ben.

 9.  Teilt  die  Bundesregierung  die  Aussage  des  MUNV  BW,  dass  die  Auf-
 nahme  der  Fischarten  Barbe  und  Nase  in  die  genannte  Entwurfsliste  „nicht
 nachvollziehbar  ist“,  und  wenn  nein,  warum  nicht?

 Beide  Arten  haben  in  Deutschland  das  Zentrum  ihrer  Verbreitung  und  sind  damit
 Arten  hoher  Verantwortlichkeit.  Zum  Zeitpunkt  der  Erstellung  der  o.  a.  Ent-
 wurfsliste  haben  nach  Einschätzung  des  BfN  auch  beide  Arten  den  o.  g.  Aus-
 wahlkriterien  Verantwortlichkeit  und  Gefährdung  entsprochen.  Gemäß  der  aktu-
 ellen  Roten  Liste  der  Wirbeltiere  2009  gelten  die  Arten  nicht  mehr  als  gefährdet
 und  erfüllen  damit  nicht  mehr  die  Kriterien  für  die  Listung.  Sie  werden  daher  in
 einer  überarbeiteten  Entwurfsliste  nicht  mehr  geführt  werden.

 10.  Teilt  die  Bundesregierung  die  Kritik  des  MUNV  BW,  dass  für  die  in  der  ge-
 nannten  Entwurfsliste  aufgeführten  Coregonen-(Felchen-)Arten  keine  be-
 sondere  Verantwortung  Deutschlands  vorliegen  dürfte,  und  dass  diese  in
 die  genannte  Entwurfsliste  nicht  aufzunehmen  seien,  weil  dies  der  allge-
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mein  anerkannten  wissenschaftlichen  Systematik  widerspreche  und  anzu-
 zweifeln  sei,  ob  es  sich  um  eigenständige  Arten  handele?

 Wenn  nein,  warum  nicht?

 Wenn  ja,  wie  gedenkt  sie,  mit  diesem  Problem  in  der  Rechtsverordnung
 umzugehen?

 Nein.  Für  die  genannten  Arten  ist  Deutschland  in  besonders  hohem  Maße  verant-
 wortlich  (Rote  Liste  Fische  2009).  Nach  neuester  taxonomischer  Auffassung  ist
 die  Benennung  von  neun  Arten  als  eigene  Taxa  in  der  Entwurfsliste  gerechtfer-
 tigt.  Hierzu  wird  auf  die  Veröffentlichung  der  Roten  Liste  der  Fische  von  2009
 verwiesen.

 Danach  sind  fünf  von  neun  der  in  der  Entwurfsliste  geführten  Coregonen-Arten
 nicht  gefährdet  und  erfüllen  damit  nicht  mehr  die  Kriterien  für  die  Listung.  Sie
 werden  daher  in  der  überarbeiteten  Entwurfsliste  nicht  mehr  geführt  werden.

 11.  Teilt  die  Bundesregierung  die  ablehnenden  Gründe  des  Bundesrates  aus
 der  Stellungnahme  des  Bundesrates  zum  Bundesnaturschutzgesetz  (Bun-
 desratsdrucksache  278/09),  in  der  eine  Regelung  der  so  genannten  Verant-
 wortungsarten  abgelehnt  wurde?

 Der  Bundesrat  hat  in  seinem  Beschluss  vom  15.  Mai  2009  (Bundesratsdrucksa-
 che  278/09)  die  Ermächtigungsgrundlage  in  §  54  Absatz  2  nicht  abgelehnt.  Der
 Bundesrat  hat  allerdings  die  Neuregelung  in  54  Absatz  1  Nummer  2  BNatSchG
 abgelehnt.  In  der  Gegenäußerung  (Bundestagsdrucksache  16/13298)  hatte  die
 Bundesregierung  seinerzeit  einer  entsprechenden  Streichung  nicht  zugestimmt
 unter  anderem  mit  Hinweis  darauf,  dass  Bedenken  der  Länder  im  Verordnungs-
 verfahren  berücksichtigt  werden  könnten.  Der  Deutsche  Bundestag  hat  §  54  Ab-
 satz  1  und  2  des  Gesetzentwurfs  in  der  von  der  damaligen  Bundesregierung  vor-
 gelegten  Fassung  zugestimmt.  Der  Bundesrat  hat  am  10.  Juli  2009  (Bundesrats-
 drucksache  594/09)  beschlossen,  gegen  den  Gesetzentwurf  den  Vermittlungs-
 ausschuss  nicht  anzurufen.

 12.  Teilt  die  Bundesregierung  die  Argumentation  des  Bundesrates,  dass  Arten,
 die  im  Inland  vom  Aussterben  bedroht  sind  oder  für  die  die  Bundesrepu-
 blik  Deutschland  in  besonders  hohem  Maße  verantwortlich  ist,  deshalb
 nicht  unter  strengen  Schutz  gestellt  werden  sollten,  weil  der  Artenschutz
 bereits  jetzt  unter  einem  Vollzugsdefizit  leide?

 Nein

 13.  Teilt  die  Bundesregierung  die  Argumentation  des  Bundesrates,  dass  die
 Berücksichtigung  der  so  genannten  Verantwortungsarten  erhebliche  Er-
 schwernisse  für  Planungsverfahren  bedeuten  würde,  und  wenn  ja,  welche
 erheblichen  Erschwernisse  wären  dies?

 Mögliche  künftige  Zugriffsverbote  für  diese  Arten  wären  in  Planungsverfahren
 zu  berücksichtigen;  Der  bessere  Schutz  kann  den  Planungsaufwand  erhöhen  und
 zu  Erschwernissen  führen.  Dies  und  weitere  Gesichtspunkte  sind  bei  der  Ent-
 scheidung  über  die  Inanspruchnahme  der  Ermächtigungsgrundlage  einzube-
 ziehen.
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